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1. Einleitung 

Die Gerichtsmedizin verfügt über Wurzeln, die bis in die Antike zurückreichen. Ihre 

moderne Geschichte begann mit der Etablierung spezieller Vorlesungen (medicina 

forensis, Staatsarzneikunde) im 18. Jahrhundert. Die berühmte Wiener „Lehrkanzel 

für Staatsarzneikunde“ wurde als älteste im deutschsprachigen Raum im Jahre 1804 

gegründet und verfügt nicht nur über eine lange Tradition, sondern auch über eine 

außerordentliche wissenschaftliche Reputation. Im 19. und 20. Jahrhundert trug die 

deutschsprachige Rechtsmedizin mit ihrer naturgemäß eher anwendungsorientierten 

Forschung maßgeblich zum internationalen Wissensstandard des Faches bei und 

bestimmt ihn durch die Etablierung wichtiger Themenschwerpunkte noch heute (z.B. 

Todeszeitbestimmung, Blutalkoholforschung, Wundaltersschätzung, forensische Al-

tersdiagnostik, forensische Bildgebung, forensische Genetik).  

Das universitäre Fach der Gerichtsmedizin (in Deutschland und der Schweiz: Rechts-

medizin) beinhaltet die Entwicklung, Anwendung und Beurteilung medizinischer und 

naturwissenschaftlicher Erkenntnisse für die Rechtspflege sowie die Vermittlung arzt-

rechtlicher und ethischer Kenntnisse für die Ärzteschaft∗

Aus wissenschaftlicher Sicht sind zur Erfüllung der umfassenden Aufgaben in der 

Gerichtsmedizin kollegiale und kooperative Beziehungen zu anderen Fächern der 

Medizin zu entwickeln und zu pflegen. Als interdisziplinäres Fach nutzt sie Erkennt-

. Das Fach nimmt somit eine 

zentrale Vermittlerposition zwischen der Medizin einerseits und den Rechtswissen-

schaften sowie der Rechtspflege andererseits ein. In den deutschsprachigen Län-

dern (Deutschland, Österreich und der Schweiz) gewährleistet die universitäre Bin-

dung des Faches, dass neueste Erkenntnisse aus Forschung und Wissenschaft un-

mittelbar in die Beurteilung rechtlicher Sachverhalte einfließen. Die Gerichtsmedizin 

hat also einen umfassenden gesellschafts- und damit demokratiepolitischen Auftrag: 

sie leistet unverzichtbare Beiträge zur Gewährleistung von Rechtssicherheit und 

Rechtsfrieden sowie zu einer funktionierenden Rechtspflege. Ihre universitären 

Strukturen garantieren, dass das Fach unabhängig von Polizei und Justiz agieren 

kann; sie trägt somit in hervorragender Weise zum Schutz der Grundrechte der Bür-

ger und zu ihrer Rechtssicherheit bei. 

                                                           
∗ Die in dieser Publikation verwendeten personenbezogenen Ausdrücke beziehen sich, wenn nicht 

anders vermerkt, gleichermaßen auf Frauen und Männer. 
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nisse aus verschiedenen medizinischen Fachdisziplinen (z.B. Pathologie, Pädiatrie, 

Gynäkologie, Traumatologie, Verkehrsmedizin, Psychiatrie) sowie der Psychologie, 

den Naturwissenschaften (vor allem Biologie, Chemie, Toxikologie, Mathematik, Sta-

tistik, bildgebende Verfahren), der Kriminalistik und der Rechtswissenschaften. 

Im Hinblick auf die Aufgaben in der Rechtspflege und der Rechtssicherheit ist es Auf-

trag der Gerichtsmedizin, eine Gutachter- bzw. Sachverständigentätigkeit zu leisten, 

die darauf zielt, dem Rechtspersonal und den Behörden der Sicherheits- und 

Gesundheitsverwaltung medizinische Sachverhalte darzustellen, verständlich zu ma-

chen und durch entsprechende Interpretation von Befunden die Beurteilung rechtli-

cher Fragestellungen zu ermöglichen oder zu erleichtern. Dabei ist das Fach abhän-

gig von neuesten Erkenntnissen in der Medizin, dem Erkenntnisstand der Rechtswis-

senschaften, der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung sowie von gesellschaft-

lichen Normen.  

Moderne gerichtsmedizinische Institute vereinen zur Erfüllung dieser Aufgaben und 

entsprechend ihrer interdisziplinären Arbeitsweise mehrere Abteilungen. An nahezu 

allen Universitätsinstituten in deutschsprachigen Ländern sind die forensische Patho-

logie, die klinische Rechtsmedizin, die Alkohologie, die forensische Molekulargenetik 

und die forensische Toxikologie vertreten. Meist an anderen Instituten angesiedelt, 

aber eng kooperierend sind z.B. die Fächer der Verkehrsmedizin mit der Verkehrsun-

fallforschung, das Medizinrecht und die Versicherungsmedizin. Andere Bereiche, z.B. 

die forensische Psychiatrie, haben sich zu eigenständigen Spezialdisziplinen entwi-

ckelt. 

Themen wie die Thanatologie1

                                                           
1 Die Wissenschaft vom Tod, vom Sterben und der Bestattung. 

, die Traumatologie als Grundlage einer Rekonstrukti-

on von Handlungs- und Bewegungsabläufen, toxikologische und molekularbiologi-

sche Untersuchungen an forensisch relevanten Materialien, die Wundballistik, Epi-

demiologie und Ursachenforschung alkohol- und drogenbedingter Verkehrsunfälle, 

die Etablierung von Grenzwerten der Fahrtüchtigkeit sowie sich aus der Praxis erge-

bende Aspekte der ärztlichen Rechts- und Standeskunde werden im Interesse der 

allgemeinen Rechtssicherheit interdisziplinär bearbeitet und können von keinem 

Fach in der Medizin singulär behandelt werden. 
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In Deutschland und der Schweiz ist das Fach im Unterschied zu Österreich als 

Pflichtfach im Medizinstudium fest im universitären Fächerkanon verankert. Dort 

werden jedem Medizinstudenten während des Studiums Grundkenntnisse der 

rechtsmedizinischen Befunderhebung und Diagnostik vermittelt, die gerade vor dem 

Hintergrund einer wachsenden Bedeutung der klinischen Gerichtsmedizin immer 

wichtiger auch für Ärzte anderer Fachrichtungen werden. Eine qualitativ hochwertige 

Erhebung medizinischer Sachbeweise, wie sie z.B. bei Verdacht auf Kindesmiss-

handlung, sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung, häuslicher Gewalt oder bei son-

stigen Körperverletzungsdelikten erforderlich ist, setzt entsprechende Kenntnisse 

und Fähigkeiten bei den damit betrauten Ärzten voraus, die im Studium und als Be-

standteil der Weiterbildung vermittelt und erarbeitet werden müssen.  

Der Wissenschaftsrat hat sich im Rahmen der Schwerpunktsetzungen seines Medi-

zinischen Ausschusses zum Ziel gesetzt, die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 

der Medizinischen Universitäten Österreichs in der Gerichtsmedizin festzustellen und 

Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Forschung, Lehre und Dienstleistung in 

diesem wichtigen Fach vorzulegen. Frühere Studien und Berichte zum status quo der 

österreichischen Gerichtsmedizin sind dem Wissenschaftsrat bekannt.2

Unmittelbare Anlässe für die Behandlung des Themas durch den Wissenschaftsrat 

waren:  

  

1. Der über die Leistungsvereinbarungen feststellbare und über eine Fülle von 

Pressemeldungen3

2. das Verschwinden gerichtsmedizinischer Lehrinhalte aus den Curricula;  

 dramatisch kommunizierte Mangel an gerichtsmedizini-

schem Nachwuchs im Speziellen und in der forensischen Diagnosefähigkeit 

des medizinischen Nachwuchses im Allgemeinen; 

3. öffentliche Diskussionen um die Schließung universitärer gerichtsmedizini-

scher Institute; 

                                                           
2 Vgl. z.B. Rechnungshof, Gerichtliche Medizin, in: Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofes 

2004/5, Wien 2004, 113-128; Rechnungshof, Gerichtliche Medizin. Follow Up-Überprüfung, in: Be-
richt des Rechnungshofes 2008/8, Wien 2008, 75-110; Gesundheit Österreich GmbH, Gerichtliche 
Medizin in Wien. Qualitatives und quantitatives Anforderungsprofil, Wien 2008; Bauer und Partner, 
Gerichtliche Medizin in Österreich. Betriebswirtschaftlicher Prüfbericht zur aktuellen Situation und 
Weiterentwicklung der gerichtsmedizinischen Institute in Österreich, Wien 2009. Die Ergebnisse 
dieser Studien führten zu ersten Schwerpunktsetzungen und Neustrukturierungen wie der Zusam-
menführung des Linzer Institutes für Gerichtsmedizin mit jenem der Universität Salzburg unter 
dessen Leitung im Jahre 2010. 

3 Vgl. Quellennachweis zu diesem Bericht. 
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4. ein durch den Rechnungshof erhobener Mangel an Transparenz bei der Ver-

rechnung von Obduktionsleistungen;  

5. eine mangelnde Einigung von Bund und Ländern bei der Finanzierung von 

Obduktionsleistungen (dies gilt in dramatischer Weise vor allem für das Bei-

spiel Wien) ; 

6. die sinkende Zahl von für Forschung, Lehre und Rechtssicherheit notwendi-

gen Obduktionen. 

 

Vorgehensweise  

Unter Beiziehung externer gerichtsmedizinischer Experten4 wurden mit Vertretern 

der österreichischen universitären und außeruniversitären Gerichtsmedizin5 Prob-

lemstellungen und notwendige Veränderungen zur Weiterentwicklung des Faches 

diskutiert. Zusätzlich wurden mit Vertretern der Justiz6 Interviews geführt; die Inhalte 

der Diskussionen und Interviews bilden gemeinsam den Kern des Kapitels 2 zur Si-

tuation der Gerichtsmedizin in Österreich. Soweit in der folgenden Bestandsaufnah-

me wörtliche Zitate angeführt werden, geben sie Äußerungen im Rahmen dieser Dis-

kussionen und Interviews wieder. Des weiteren wurden die Medizinischen Universitä-

ten um die Bereitstellung von Daten zu Ressourcen und Leistungen der Institute für 

Gerichtsmedizin7

Sämtliche Informationen wurden im Rahmen des Medizinischen Ausschusses analy-

siert und unter nochmaliger Beiziehung der externen Experten Schlussfolgerungen 

und Empfehlungen zugeführt. Der abschließende Bericht wurde dem Plenum des 

Wissenschaftsrates am 7. November 2014 vorgelegt und nach gründlicher Diskussi-

on verabschiedet.  

 gebeten.  

                                                           
4 Prof. T. Bajanowski, Universitätsklinikum Essen, und Prof. W. Bär, Universität Zürich. 
5 Prof. A. Berzlanovich, Medizinische Universität Wien, Prof. E. P. Leinzinger, Medizinische Universi-

tät Graz, Dr. C. Nussbaumer, DNA-Labor Mödling/LK St. Pölten, Prof. W. Rabl, Präsident der Ös-
terreichischen Gesellschaft für Gerichtliche Medizin, Prof. R. Scheithauer, Medizinische Universität 
Innsbruck, Dr. R. Schmid, Bundeskriminalamt, Prof. T. Stimpfl, Medizinische Universität Wien, Dr. 
E. Scheurer, LBI-CFI Graz, Prof. E. Tutsch-Bauer, Universität Salzburg. 

6 Mag. F. Forsthuber, Präsident des Landesgerichts für Strafsachen (LGS) Wien und SC Mag. C. 
Pilnacek, Leiter der Sektion IV (Strafrecht) im Bundesministerium für Justiz. 

7 Die Datenblätter der gerichtsmedizinischen Institute finden sich im Anhang dieses Berichtes; der 
Wissenschaftsrat dankt für die Zurverfügungstellung der Daten.  
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2. Zur Situation der Gerichtsmedizin in Österreich 

2.1 Charakteristika der Gerichtsmedizin in Österreich und ihre Probleme 

Einleitend wurde darauf hingewiesen, dass der fehlende gerichtsmedizinische Nach-

wuchs in Forschung und Lehre und die fehlenden gerichtsmedizinischen Kenntnisse 

der jungen Ärzte für die Krise der österreichischen Gerichtsmedizin zentral erschei-

nen. Gerichtsmedizinisches Wissen wird nicht nur an den universitären Instituten ge-

pflegt und weiterentwickelt, die auf ihm basierende Diagnosefähigkeit benötigt auch 

der Hausarzt, der z.B. in der Lage sein muss, einen Unfall im Haushalt von einer 

Misshandlung zu unterscheiden. Die dafür notwendige Aufwertung der Lehre und der 

Forschung in der Gerichtsmedizin ist eine im Rahmen der Universitätsautonomie zu 

treffende Entscheidung, die an den Standorten in Österreich in unterschiedlichem 

Ausmaß, abhängig von den vorhandenen Ressourcen und universitätsinternen 

Schwerpunktsetzungen, umgesetzt wurde. Entsprechend unterschiedlich sind die 

derzeit vorliegenden Curricula, das Ausmaß der Lehre und die Forschungsaktivitä-

ten. 

Das Interesse der Studierenden an der Gerichtsmedizin „ist groß, aber man kann 

ihnen keine Perspektive bieten“8

                                                           
8  Workshop des Wissenschaftsrates 21.2.2014. 

. Universitäre Karriereoptionen fußen auf einem 

messbaren Forschungs-output (Drittmitteleinwerbung und relevante Publikationslei-

stungen, nachweisbar durch impact points). In der Gerichtsmedizin werden an den 

Medizinischen Universitäten neben den forschenden Wissenschaftlern auch exzel-

lente Lehrende und gut ausgebildete Obduktionsassistenten zur Durchführung 

hochwertiger Dienstleistung im Rahmen der täglichen Begutachtungsroutine gesucht. 

Dafür benötigt man einen gut ausgebildeten Mittelbau, der der Institution verbunden 

bleibt und seine Erfahrungen für Lehre und Forschung zur Verfügung stellt. Die der-

zeitige Engführung von Karriereoptionen schadet der differenzierteren Nachwuchs-

förderung in der österreichischen Gerichtsmedizin. Den Universitäten ist es – je nach 

Standort in unterschiedlichem Ausmaß – derzeit nur schwer möglich, Experten des 

Faches auch an der Universität zu halten, zumal die externe Tätigkeit deutlich lukra-

tivere Verdienstmöglichkeiten bietet. Doch auch der Bedarf an externen Gutachtern 

(die mit privatwirtschaftlich organisierten Labors oder Spitälern kooperieren) ist be-

schränkt. 
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Außerhalb der Universitäten gibt es in der Gerichtsmedizin keine Möglichkeit, das 

Fach in seiner Gesamtheit zu betreiben – im Gegensatz z.B. zu einem Internisten, 

der eine gut ausgestattete Ordination nach universitären Qualitätskriterien führen 

kann. Dass derzeit in Wien außerhalb der Universität bzw. eines Krankenhauses sa-

nitätsbehördliche Obduktionen in Containern durchgeführt werden, zeigt, dass Ob-

duktionstätigkeit außerhalb zwar möglich ist und seitens der Stadtverwaltung Zu-

stimmung findet, dem Fach in seiner gesamten Breite und wissenschaftlichen Quali-

tätskriterien jedoch auf diese Weise nicht entsprochen werden kann.  

Die Prüfung zum Facharzt der Gerichtsmedizin in Österreich wird von der Österrei-

chischen Ärztekammer unter Mitwirkung der Österreichischen Gesellschaft für Ge-

richtliche Medizin (ÖGGM) in Form einer mündlich strukturierten Prüfung abgehalten. 

In den letzten sechs Jahren wurden österreichweit nur vier Fachärzte für Gerichts-

medizin geprüft; der Bedarf an Gerichtsmedizinern für die Zukunft kann nicht gedeckt 

werden. 

2.2 Drittmittel und Publikationstätigkeit 

Die Situation der gerichtsmedizinischen Institute in Österreich ist, ebenso wie in 

Deutschland und der Schweiz, durch eine Verknappung der Ressourcen und eine 

zunehmende Konkurrenz innerhalb der medizinischen Fakultäten im Kampf um zu-

gewiesene Mittel gekennzeichnet. Der Stellenwert eines Faches bemisst sich bei 

diesem Prozess noch immer vor allem an der Drittmitteleinwerbung und den erzielten 

impact-Faktoren. Dabei ist die Gerichtsmedizin im Vergleich zu anderen Fächern im 

Nachteil, da eine Evaluierung nicht fachspezifisch, sondern in Fächergruppen erfolgt. 

Hinzu kommt die Problematik, dass zumindest ein Teil der wissenschaftlichen Publi-

kationen auf den eigenen, nationalen Rechtsraum bezogen ist und somit seltener 

internationale Resonanz findet. 

2.3 Dienstleistung und Finanzierung 

Die Gerichtsmedizin gilt auch in Österreich als Querschnittfach, das unterschiedliche 

Gebietskörperschaften verbindet. Die wissenschaftliche Bearbeitung von For-

schungsfragen dient nicht nur der Medizin, sondern ist auch unmittelbare Dienstlei-

stung zugunsten der Rechtsträger. Diese Verschränkung hat – allerdings nicht not-

wendigerweise – der Finanzierung der Gerichtsmedizin ein schwieriges Image ver-
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liehen und führt in der Praxis zu einem Hin- und Herschieben der Finanzierungsver-

antwortung innerhalb der Vertreter der öffentlichen Hand.9

Üblicherweise wird ein gerichtsmedizinisches Institut von der Staatsanwaltschaft oder 

der Sanitätsbehörde mit der Obduktion beauftragt. Seit 2009 sind die Obduktionen im 

Dienste der Strafjustiz, soweit nicht ein universitätsfremder Sachverständiger heran-

gezogen wird, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von der entsprechenden Uni-

versitätseinheit für Gerichtliche Medizin durchzuführen (§ 128 StPO); das Universi-

tätspersonal, das einer Einrichtung für Gerichtliche Medizin zugeordnet ist, hat im 

Rahmen der Dienstpflichten an der Erstellung von Gutachten und Befunden in ge-

richtlichen Verfahren mitzuwirken (§§ 108a, 125 Abs. 14 UG 2002). Der Auftrag 

ergeht an den Leiter des Instituts, der einem entsprechend qualifizierten Institutsan-

gehörigen die persönliche Verantwortung für die Durchführung überträgt. Damit wur-

de der vom Rechnungshof wiederholt kritisierte frühere Umstand behoben, dass die-

se Aufträge ad personam erteilt und die entsprechende Tätigkeit im Rahmen von 

Nebenbeschäftigungen erledigt wurde, was zu nicht unerheblichen Missständen ge-

führt hat. Nunmehr steht fest, dass die Durchführung von Obduktionen oder sonsti-

gen Befundungen im Auftrag der Ermittlungs- oder Justizbehörden zu den dienstli-

chen Aufgaben der Universitätsangehörigen gehört und zu den übrigen Aufgaben in 

Forschung und Lehre hinzutritt. 

 

Für die Inanspruchnahme des Personals und der Sachmittel der Universität ist nach 

den universitätsrechtlichen Bestimmungen Kostenersatz zu leisten, der bei den Ob-

duktionen im Dienste der Strafjustiz unter sinngemäßer Anwendung des Gebühren-

anspruchsgesetzes zu bemessen ist. Eine ebenfalls durch das Gebührenanspruchs-

gesetz bemessene „Gebühr für die Mühewaltung“ fließt der Person zu, der die Ver-

antwortung für die Obduktion übertragen wurde; sie beträgt gegenwärtig rund 150 

Euro.10

Mit diesen Regelungen ist es an sich gelungen, jedenfalls für den Bereich der von 

den Gerichten bzw. Staatsanwaltschaften angeordneten Obduktionen einen klaren 

  

                                                           
9 „Es ist ein leidiger Streit um des Kaisers Bart“, so der Präsident des LGS Wien im Gespräch. 
10 Ein im Oktober 2014 eingebrachter Entwurf einer Novelle zum Gebührenanspruchsgesetz (Gebüh-

renanspruchsgesetz-Novelle 2015) sieht eine Anhebung der entsprechenden Pauschalbeträge für 
Obduktionen um ca. 30 Prozent vor, bei gleichzeitiger Beibehaltung des Systems der Pauschalab-
geltung für die Erstattung von Befund und Gutachten, wobei allerdings zahlreiche weitere Einzelun-
tersuchungen gesondert honoriert werden. 
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und transparenten Finanzierungsrahmen zu schaffen, auch wenn die entsprechen-

den Gebühren und Kostenersätze nach dem Gebührenanspruchsgesetz durchwegs 

als nicht ausreichend angesehen werden. Soweit es noch Mängel gibt, etwa bei der 

internen Aufteilung der zufließenden Gebühren oder einer nachvollziehbaren und 

strikten Abrechnung des der Universität zufließenden Kostenersatzes, liegt es an den 

Universitätsleitungen, für Abhilfe zu sorgen. 

Das Universitätsrecht und insbesondere die universitätsrechtlichen Bestimmungen 

über die Durchführung von Untersuchungen und Befundungen im Auftrag Dritter (§ 

27 UG 2002), aber auch die Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Dienstverträge mit 

den Leitern und Mitarbeitern gerichtsmedizinischer Institute durch die Universitätslei-

tung, böten ausreichende Möglichkeiten für eine entsprechende vertragliche Gestal-

tung der Rechtsbeziehungen mit anderen Auftraggebern einschließlich einer adäqua-

ten Behandlung der Finanzierungsfrage. Dies sollte vor allem Lösungen der jeden-

falls im Raum Wien unbefriedigenden Situation bei den sanitätsbehördlichen Obduk-

tionen ermöglichen, auf die noch einzugehen ist.11

Selbstständig agierende gerichtsmedizinische Gutachter kooperieren zur Ausübung 

ihrer Tätigkeit mit Spitälern. Derzeit sind rund 30 Sachverständige auf der österrei-

chischen Sachverständigenliste eingetragen; in 10 Jahren werden es aufgrund von 

Pensionsantritten und fehlendem Nachwuchs nur noch rund die Hälfte sein. In frühe-

ren Jahren wurden z.B. in Wien über 3.000 behördlich angeordnete Obduktionen im 

Jahr durchgeführt, inzwischen nur noch um 400. 

 Vorausgesetzt ist freilich, dass die 

Universitäten ihre Verantwortung für die Pflege der Gerichtsmedizin als Teil ihres 

Auftrags ebenso wahrnehmen wie die Gebietskörperschaften, die als Vertragspartner 

in Betracht kommen (Länder, betroffene Ministerien), ihre Verpflichtungen zu einer 

leistungsgerechten Finanzierung einer wichtigen öffentlichen Aufgabe erkennen. 

Spurenuntersuchungen durch DNA-Analytik werden nicht in den polizeilichen Labors, 

sondern von den gerichtsmedizinischen Instituten durchgeführt, beginnend mit Inns-

bruck im Jahre 1997; dem folgte Salzburg, dann Wien. Gerade bei Spezialanalysen 

(z.B. Mitochondriale DNA) wird das Wissen der gerichtsmedizinischen Institute für die 

                                                           
11 Die nach wie vor geltende Verordnung von 1855 (Reichsgesetzblatt 26/1855), in der die Vorschrif-

ten für die Vornahme der gerichtlichen Totenbeschau erlassen wurden, stellt für Vertreter der Wie-
ner Gerichtmedizin die Grundlage der verpflichtenden Zurverfügungstellung ordnungsgemäßer In-
frastrukturen zur Durchführung sanitätspolizeilicher Obduktionen dar. 
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ständige Verbesserung der Spurensuche und für die Schulungen der Polizei und 

sonstiger Tatortmitarbeiter sehr geschätzt. Schwindender Nachwuchs an den ge-

richtsmedizinischen Instituten lässt auch die Kriminalistik einen Wissensrückgang 

befürchten, der das Risiko der Fehlbeurteilung von Delikten und Tathergängen er-

höht.12

Jährlich werden durch das Bundeskriminalamt (BKA) insgesamt 30.000 DNA-Analy-

sen in Auftrag gegeben, davon ein Großteil über das Institut für gerichtliche Medizin 

Innsbruck, die Seibersdorf Labor GmbH

  

13

2.4 Schwerpunkte der gerichtsmedizinischen Institute in Österreich 

 sowie seit kurzem auch über das DNA-

Labor des LKH St. Pölten in Mödling bei Wien. 

Die Standorte in Österreich stehen für unterschiedliche Expertisen: die Universität 

Graz für den Schwerpunkt der gerichtsmedizinischen Untersuchungen an Lebenden, 

in Zusammenarbeit mit dem Ludwig Boltzmann Institut für Klinisch-Forensische 

Bildgebung (LBI-CFI) und der Gewaltopferambulanz, die Universität Innsbruck in der 

DNA-Technologie und der Leitung des österreichischen DNA-Zentrallabors, die Uni-

versität Wien in der Morphologie und der forensischen Geriatrie. Die Universität 

Salzburg pflegt die Toxikologie im Rahmen des Interfakultären Fachbereiches Ge-

richtsmedizin und Forensische Neuropsychiatrie.  

Aus Sicht des Wissenschaftsrates und der beigezogenen Gutachter ist diese geteilte 

Schwerpunktsetzung der gerichtsmedizinischen Institute in der Forschung sinnvoll. 

Allerdings sind deutliche Unterschiede in der Forschungsleistung und dem Lehran-

gebot an den Standorten festzustellen. Innsbruck deckt, ebenso wie Salzburg, im 

Lehrangebot alle gerichtsmedizinischen Fächer ab. In Wien und Graz sind neben 

Spezialisierungen nur Teilbereiche des notwendigen Spektrums vorhanden, die nicht 

(mehr) ausreichen, um die Facharztausbildung in umfassender Weise zu gewährleis-

                                                           
12 Der Wissensrückgang durch mangelnden gerichtsmedizinischen Nachwuchs führt dazu, dass Tö-

tungsdelikte nicht als solche erkannt werden, z.B. in Oberösterreich, wo ein Totenbeschauer einen 
Selbstmord attestierte. Erst auf Protest der Angehörigen wurde der Fall von der Gerichtsmedizin 
Salzburg-Linz neu untersucht und als Mord erkannt. Probleme bestehen auch dann, wenn es bei 
benötigten Gutachten keine ordnungsgemäße und fachlich solide Anfangsdokumentation des Auf-
findungsortes gibt: „Dadurch bleiben einige Tötungsdelikte unerkannt. Die Situation dient also den 
Tätern.“ (Workshop des Wissenschaftsrates 21.2.2014).  

13 Ein Tochterunternehmen des Austrian Institute of Technology (AIT).  
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ten. Auch ist die Größe des Einzugsgebietes bei der Ausgestaltung des Fächerange-

botes zu berücksichtigen.  
 

Graz – Institut für Gerichtliche Medizin 

Das 1862 gegründete Institut für Gerichtliche Medizin in Graz ist das drittälteste Insti-

tut im deutschsprachigen Raum und versorgt 1,8 Millionen Österreicher aus Kärnten, 

der Steiermark und dem südlichen Burgenland. Neben dem Leiter sind drei (nicht 

habilitierte) wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut beschäftigt.  
 

Forschung 

Forschungsprojekte sind aus personellen und Kostengründen nicht durchführbar; in 

der Chemietoxikologie musste die Beteiligung an einem europäischen Projekt in der 

Lipidforschung eingestellt werden. Fragestellungen des Lipidstoffwechsels dominier-

ten in den letzten Jahren die wissenschaftlichen Arbeiten.14

 

 Durch die Präsenz des 

LBI-CFI an der Medizinischen Universität Graz (MUG) bestehen gute Entwicklungs-

perspektiven für den Ausbau der Forschungsleistung. 

Lehre 

Die Lehrleistung des Instituts für Gerichtliche Medizin Graz wurde in den letzten Jah-

ren als eher rückläufig15

 

 beurteilt, begründet damit, dass das Fach nicht mehr zu den 

curricularen Pflichtveranstaltungen zählt. Einen wesentlichen Ausbau erfuhr die Leh-

re seit der Errichtung des LBI-CFI vor allem im Bereich der klinischen Rechtsmedizin.  

Ausbildung 

Am Institut für Gerichtliche Medizin Graz findet die Ausbildung von Nachwuchs nur in 

Kooperation mit dem LBI-CFI statt. Die MUG führt keine eigenen Weiterbildungsstel-

len an, erfüllt jedoch gegenüber dem LBI-CFI einen Lehr- bzw. Weiterbildungsauf-

trag. In Zusammenarbeit mit dem Institut für gerichtliche Medizin werden vom LBI-

CFI Fachärzte für Gerichtsmedizin ausgebildet; dort sind auch die wissenschaftlichen 

                                                           
14 Vgl. die Übersicht zu den Publikationsleistungen des gerichtsmedizinischen Standortes Graz im 

Anhang. 
15 Bauer und Partner, Gerichtliche Medizin in Österreich, Wien 2009, 27. 
 



12 
 

Weiterbildungsstellen angesiedelt. Das LBI-CFI verfügt über mehrere, mit der Insti-

tutsgründung neu geschaffene Ausbildungsstellen.  

Im Rahmen dieser Kooperation werden derzeit drei Fachärzte ausgebildet.  
 

Dienstleistung 

Von den in früheren Jahren jährlich knapp 800 Obduktionen werden derzeit aufgrund 

der Ressourcenknappheit und der zurückgegangenen Aufträge nur noch ca. 300 

durchgeführt, von diesen 200 außerhalb der Stadt im ländlichen Gebiet, wobei die 

Mitarbeiter im Rahmen ihrer Bereitschaftsdienste Anfahrtszeiten von durchschnittlich 

zwei Stunden in Kauf nehmen16. DNA-Spurenanalysen im Auftrag von Polizei und 

Staatsanwaltschaft müssen aufgrund der Personalsituation zum Teil von Innsbruck 

übernommen werden.17

 

 

Ludwig Boltzmann Institut für Klinisch-Forensische Bildgebung (LBI-CFI)  

Das LBI-CFI ist an der Medizinischen Universität Graz (MUG) angesiedelt. Wissen-

schaftlicher Schwerpunkt dieser außeruniversitären Einrichtung ist es, die Aussage-

kraft bildgebender Methoden für eine exakte Bewertung der Folgen von Gewalttaten 

zu nutzen. Infrastrukturell besteht neben dem Institut für gerichtliche Medizin eine 

enge Verzahnung mit der Universitätsklinik für Radiologie an der MUG; das LBI-CFI 

nutzt vorhandene Geräte der Klinik sowie das Forschungs-MRT der MUG. Neben der 

MUG sind das Unternehmen Siemens sowie strafrechtliche und kriminologische Insti-

tute der Karl-Franzens-Universität Graz (KFU) sowie das Oberlandesgericht Graz 

und das Innenministerium an den Forschungsarbeiten beteiligt. 
 

Forschung 

Kernaufgabe des LBI-CFI ist Forschung, die an der Entwicklung und Anwendung 

bildgebender Verfahren an lebenden Gewaltopfern orientiert ist. Die Forschungslei-

stungen werden regelmäßig durch externe Experten überprüft und evaluiert. Nach 

einer kürzlich erfolgten positiven Evaluierung und Weiterführung der Finanzierung 

                                                           
16 Personen, die außerhalb eines Krankhauses sterben und sanitätsbehördlich oder auf Grund staats-

anwaltlicher Anordnung obduziert werden müssen, können aus rechtlichen Gründen nicht ohne 
weiteres für Forschungszwecke genutzt werden.  

17 Die erste Prüfung des Rechnungshofes 2005 hat die Gerichtsmedizin in Graz als „Fach ohne Zu-
kunft“ bezeichnet. Diese Äußerung hat langfristige Auswirkungen auf die universitätsinterne Bud-
getzuweisung gezeigt (Workshop des Wissenschaftsrates 21.2.2014). 
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durch die LBG steht nun die nachhaltige Sicherung des Instituts – sinnvollerweise im 

bereits bewährten Verbund mit der Universität – zur Umsetzung an. 
 

Lehre 

Das LBI-CFI verstärkt durch sein auf klinisch-forensische Themen ausgerichtetes 

universitäres und außeruniversitäres Lehr- und Fortbildungsprogramm die Lehrtätig-

keit am Standort Graz. Es pflegt die Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin Graz 

sowohl in der Lehre als auch im postmortalen Bereich. 
 

Dienstleistung 

Sofort nach Institutsgründung wurde eine Gewaltopferambulanz mit Rufbereitschaft 

eingerichtet, die im Raum Graz von Staatsanwaltschaft, Justiz, Polizei und Jugend-

ämtern intensiv genutzt wird. Die Finanzierung erfolgt durch die MUG und das LBI-

CFI. Die Gewaltopferambulanz des LBI-CFI ist die einzige derartige Einrichtung in 

Österreich; sie verfügt über weitreichende Kontakte zu lokalen Kliniken und Opferein-

richtungen und bietet neben ihren Kernaufgaben eine ausgedehnte Fortbildungstä-

tigkeit für Ärzte an. In den letzten Jahren wurde das Angebot ständig erweitert und im 

Sinne eines „klinisch-forensischen Netzwerks Steiermark“ räumlich ausgedehnt. Ein 

in Österreich neues Angebot wurde am LBI-CFI im Bereich der forensischen Alters-

schätzung eingerichtet, die auf aktuelle wissenschaftliche Standards gehoben wurde. 

Auch an der Dienstleistung im postmortalen Bereich ist das LBI-CFI beteiligt. Mitar-

beiter des LBI-CFI obduzieren unter fachlicher Betreuung von Fachärzten des Insti-

tuts für Gerichtliche Medizin Graz. 

Die Dienstleistungsbereiche des LBI-CFI sind noch nicht akkreditiert; das Institut ist 

jedoch selbst an der Erarbeitung neuer Standards beteiligt und Teil entsprechender 

Fachgruppen der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin.  

 

Innsbruck – Institut für Gerichtliche Medizin 

Durch den thematischen Schwerpunkt der DNA-Analysen wurde die Gerichtsmedizin 

Innsbruck bereits 2002 als erstes Labor in der Forensik im deutschen Sprachraum 

akkreditiert.18

                                                           
18 Nach ÖNORM EN ISO 17025. 

 Die Laborinfrastrukturen und die Expertise der Mitarbeiter werden auch 
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für die klinische Forschung oder die von der Gerichtsmedizin Innsbruck betriebene 

wissenschaftliche mitochondriale DNA-Datenbank EMPOP19

Wie für alle Standorte gilt auch für Innsbruck: die Stellenausstattung des Instituts 

hängt vom Lehrbedarf, den Leistungen im universitären Betrieb und der budgetären 

Lage der Universität ab. Das gerichtsmedizinische Institut selbst plädiert (aufgrund 

einer hohen Zahl ihrer DNA- und chemisch-toxikologischer Analysen und der ent-

sprechenden Forschungs- und Publikationsleistung) dafür, seine Attraktivität für 

Nachwuchskräfte mittels enger Anbindung an die Universität weiter zu steigern. Der 

Personalstand, insbesondere in der wissenschaftlichen Weiterbildung im Rahmen 

der Facharztausbildung, muss vor allem über die Identität als Universitätsinstitut und 

ihre Aufgaben in Forschung und Lehre langfristig gesichert werden können. 

 genutzt.   

 

Forschung 

Auch hier liegt der Schwerpunkt im Bereich der DNA- und toxikologischen Analytik. 

Das Institut hat sich in diesen Bereichen einen sehr guten Ruf erarbeitet und erreicht 

hohe impact-Faktoren im Vergleich zu anderen Einrichtungen. Wissenschaftliche 

Publikationsorgane wie Forensic Science International oder Genetics und Internatio-

nal Journal of Legal Medicine nehmen Arbeiten auf dem Gebiet der mitochondrialen 

DNA nur nach fachlicher Prüfung der eingereichten Manuskripte durch reviewer des 

Instituts für Gerichtliche Medizin Innsbruck an. Institutsmitarbeiter sind als Mitheraus-

geber der genannten Zeitschriften aktiv; internationale wissenschaftliche Kooperatio-

nen20

 

 und PhD-Programme werden durch diese Expertise aktiv gefördert. Der Dritt-

mittelanteil ist konstant hoch. 

Lehre 

Am Institut für Gerichtliche Medizin Innsbruck finden zahlreiche Lehrveranstaltungen 

zu allen klassischen Bereichen der Rechtsmedizin statt. Auch in der Lehre liegt der 

Schwerpunkt auf der DNA- und toxikologischen Analytik.  

 
 

                                                           
19 Vgl. http://gerichtsmedizin.at/empop_database.html (Stand 18.9.2014) und die Übersicht zu den 

Publikationsleistungen des gerichtsmedizinischen Standortes Innsbruck im Anhang. 
20 Z.B. mit dem FBI oder dem amerikanischen National Institute of Justice (NIJ). Workshop des Wis-

senschaftsrates 21.2.2014. 
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Ausbildung 

Das Institut für Gerichtliche Medizin Innsbruck bildet derzeit zwei Fachärzte aus. 
 

Dienstleistung 

Den Schwerpunkt der Dienstleistung des Instituts für Gerichtliche Medizin Innsbruck 

bildet die Laboranalytik insbesondere im DNA-Bereich. Die Gesamtzahl der Obdukti-

onen ist im Vergleich zu den anderen Instituten nur leicht rückläufig. Die Obduktionen 

finden am Institut statt. Eine klinisch-forensische Untersuchungsstelle wurde bislang 

nicht eingerichtet; eine Finanzierung dafür fehlt. 

 

Salzburg-Linz – Interfakultärer Fachbereich Gerichtsmedizin und Forensische Neu-

ropsychiatrie 

Mit 1.1.2010 wurden die gerichtsmedizinischen Institute Salzburg und Linz unter 

Salzburger Leitung fusioniert. Seit Ende der 1990er Jahre konnten sich dort fünf Ge-

richtsmediziner habilitieren. Hinsichtlich der Mittelverteilung steht die Gerichtsmedizin 

innerhalb der Universität vor allem mit den Naturwissenschaften in Konkurrenz. Die 

Motivationslage der Mitarbeiter wird trotz Raumnot (das 1968 errichtete Gebäude ist 

nach mehrfacher Adaption nicht weiter optimierbar) und knapper Ressourcen als 

hoch bezeichnet.  
 

Forschung 

Mit der Gerichtsmedizin Innsbruck bestehen Forschungskooperationen zum The-

mengebiet der ‚Alten DNA‘, in der Toxikologie mit den Salzburger Kliniken. Die the-

matischen Schwerpunkte liegen in diesen beiden Bereichen, wobei gelegentlich auch 

zur Forensischen Medizin publiziert wird. 
 

Lehre 

Der Interfakultäre Fachbereich deckt die universitäre Lehre in allen Bereichen ab; 

das Fortbildungsangebot richtet sich unter anderem an Justiz und Exekutive. 
 

Ausbildung 

Der Interfakultäre Fachbereich bildet derzeit einen Facharzt aus.  
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Dienstleistung 

Der Interfakultäre Fachbereich bietet Kernfächer der Gerichtsmedizin (Forensische 

Medizin, DNA und Toxikologie) an. Ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich ist die 

Ausbildung und Durchführung der Blutspurenmusterverteilungsanalyse. Österreich-

weit ist Salzburg-Linz in der Fallzahl der Untersuchungen der § 5-Fälle der StVO 

(Drogen im Straßenverkehr) führend. Das Salzburger Institut ist seit 2008 akkredi-

tiert, zunächst über die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS), seit kurzem über die 

Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria). Die Kosten 

dafür trägt das Institut selbst. Für die qualitätsorientierte Aufrechterhaltung des Be-

triebes wird die veraltete Geräteinfrastruktur als problematisch angesehen. Die klini-

sche Rechtsmedizin spielt in Salzburg eine untergeordnete Rolle.  

 

Wien – Department für Gerichtliche Medizin 

Die Wiener Gerichtsmedizin könnte ein Einzugsgebiet in Österreich bis zu rund 

3.350.000 Menschen (Wien, Niederösterreich und das Burgenland) versorgen. Nach 

Aussagen der Justiz scheitern ein entsprechender Beschluss und die notwendige 

Stärkung der Gerichtsmedizin an einer fehlenden Übereinkunft zwischen der Stadt 

Wien und der Medizinischen Universität Wien (MUW). Beide Einrichtungen verfolgen 

Einsparungsziele, die derzeit nur ein Minimalprogram am Institut aufrechterhalten 

lassen. Es muss bei fehlendem Nachwuchs und fehlenden finanziellen Mitteln eine 

Lösung gefunden werden, so die Vertreter der Justiz, die einen weiteren Bedeu-

tungsverlust der universitären Gerichtsmedizin in Wien verhindert.  

Die Probleme des Gerichtsmedizinischen Standortes Wien sind möglicherweise nicht 

ausschließlich auf die mangelnde Einigung zwischen der MUW und der Stadt Wien 

zurückzuführen. Neben der notwendigen Klärung der Finanzierungsverantwortung 

für eine Wiederübernahme der sanitätsbehördlichen Obduktionen erscheint vor allem 

eine Neuausrichtung bestehender Schwerpunktsetzungen zwischen Sachverständi-

gentätigkeit, Forschung und Lehre sowie damit einhergehend eine Optimierung der 

Governance- und Organisationsstrukturen21

                                                           
21 Vgl. die Graphik zur Organisationsstruktur eines ‚idealen‘ gerichtsmedizinischen Universitätsinsti-

tuts in Kapitel 3.  

 des Departments für Gerichtliche Medi-

zin unabdingbar, will man das Institut wieder an international vergleichbare Institutio-
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nen heranführen. Die wissenschaftliche Qualität der auch für die Justiz im Raum 

Wien notwendigen gerichtsmedizinischen Expertise kann nur durch eine universitär 

geführte Gerichtsmedizin, die alle Kernfächer zentral in Forschung und Lehre be-

treibt, gewährleistet werden.22

 

 

Forschung 

Das vorhandene Potential für wissenschaftliche Projekte könnte für den gesamten 

Fachbereich der Gerichtsmedizin in Wien stärker genutzt werden23

 

; dazu gehören 

z.B. die forensische Toxikologie, die Morphologie und die forensische Bildgebung.  

Lehre 

Lehre wird in einigen Bereichen des Faches angeboten. Als problematisch bezeich-

nen die Wiener Gerichtsmediziner, dass eine einheitliche und vor allem verpflichten-

de Verankerung des gesamten Faches, z.B. in Verbindung mit dem Schwerpunkt 

„Gewalt“, im Medizincurriculum fehlt. Das Department für Gerichtsmedizin versucht, 

den entsprechenden Wissensstand für Ärzte, Gesundheitspersonal und Mitarbeiter 

der Justiz, die mit Gewaltopfern konfrontiert sind, im Rahmen von Weiterbildungsan-

geboten und Ringvorlesungen zu verbessern. Das Institut verfügt über wissenschaft-

liche Weiterbildungsstellen24

 

, bildet aber derzeit keine Fachärzte aus.  

Dienstleistung 

In Wien ist ein gerichtsmedizinisches Institut, das alle Schwerpunkte der Gerichts-

medizin abdeckt, schon aufgrund der Größe des Einzugsgebietes unumgänglich. 

Das ist derzeit nicht der Fall. Die DNA-Analysen wurden in eine eigene GmbH, die 

Forensische DNA-Zentrallabor GmbH der Medizinischen Universität Wien, die ge-

samte Toxikologische Analytik von der vormaligen Abteilung für Forensische Toxiko-

logie an das Klinische Institut für Labormedizin im AKH übertragen. Die Ausgliede-

rung ist für die Analytik im Laborverbund sinnvoll, für die Gerichtsmedizin jedoch von 

Nachteil. Das klinische Institut für Labormedizin führt zum einen für die Gerichtsme-

dizin der MUW die post-mortem-Analytik, die Alkoholbestimmungen und das Toxiko-
                                                           
22 Diese Expertise ist nicht durch ärztliche Fort- oder Weiterbildungskurse zu erlangen (C. Pilnacek 

im Gespräch am 29.10.2014). 
23 Vgl. die Übersicht zu den Publikationsleistungen des gerichtsmedizinischen Standortes Wien im 

Anhang. 
24  Vgl. die Übersicht zu den Personalkategorien der gerichtsmedizinischen Institute im Anhang. 
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logie-Screening durch. Zum anderen erhält es für den Bereich der sanitätsbehördli-

chen Obduktionen externe Aufträge von den Pathologischen Instituten, die die sani-

tätsbehördlichen Obduktionen durchführen. Es erfolgt für diese Leistung eine externe 

Leistungsverrechnung; die Einnahmen fließen in das Gesamtbudget der MUW. 

Zwar spricht die gemeinsame Nutzung von Ressourcen für die zentralisierte Labor-

lösung, doch sind für die Analysen der Forensischen Toxikologie (klinische Toxikolo-

gie, Doping-Analytik, Kriminaltechnik etc.) spezifisch forensisch-toxikologisches Ex-

pertenwissen im engen Zusammenspiel mit der Gerichtsmedizin und funktionierende 

logistische Abläufe bei getrennten Standorten erforderlich. Thematische Herausfor-

derungen für die Forensische Toxikologie, auch dem großstädtischen Ballungszent-

rum geschuldet, sind neue bzw. exotische Drogen, Medikamentenmissbrauch, Ster-

behilfe, drug facilitated crimes25

Die sanitätsbehördlichen Obduktionen werden überwiegend nicht am Department für 

Gerichtsmedizin, sondern von Ärzten der Pathologie an peripheren Krankenhäusern 

durchgeführt. Insbesondere unter wissenschaftlichen und kriminalistischen Qualitäts-

aspekten ist dieser Zustand untragbar. Dem Department gehen dadurch ein kontinu-

ierlicher Zugewinn an Fachwissen und finanzielle Ressourcen verloren. Die Ausstat-

tung des Departments und die Expertise für die Wiederübernahme der sanitätsbe-

hördlichen Obduktionen durch das Department für Gerichtsmedizin werden als völlig 

ausreichend bezeichnet; allerdings fehlt es an dem dafür erforderlichen zusätzlichen 

Personal. Sollte das Department somit immer weniger Obduktionen durchführen 

können, müssten, auch aus Gründen der Rechtssicherheit, die Leichen per Kühlwa-

gen nach Graz und Innsbruck zur Analyse transportiert und mit diesen Standorten 

entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.  

; diese Herausforderungen müssten eine verstärkte 

Resonanz in Forschung und Lehre finden. 

Um den wachsenden Anforderungen der öffentlichen Gesundheits- und Ermittlungs-

behörden gerecht zu werden, hat sich in Wien (neben der DNA-Typisierung und der 

Biomechanik) die Forensische Gerontologie als Fachbereich etabliert. Dabei werden 

strafbare Vorgangsweisen an älteren Lebenden und Toten identifiziert, analysiert, 

ausgeschlossen und gegebenenfalls rekonstruiert. Die Verbesserung der Beweissi-

tuation durch die Optimierung der Befunderhebung und Spurensicherung bei Ge-

                                                           
25 Z.B. die Betäubung der Opfer mittels k.o.-Tropfen. 
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waltopfern nimmt einen hohen Stellenwert ein – dies zeigen weniger die wissen-

schaftliche Verwertung und die Zahl durchgeführter Untersuchungen als vielmehr die 

Aufklärungsaktivitäten zum Opferschutz. Die Einrichtung einer klinisch-forensischen 

Ambulanz nach dem Grazer Modell wurde in den letzten Jahren zwar intensiv disku-

tiert, jedoch noch26

Die forensische Medizin ist derzeit noch nicht akkreditiert. 

 nicht umgesetzt. Der DNA-Bereich wurde, wie an anderen Stan-

dorten, in eine GmbH (das Forensische Zentrallabor der MUW) ausgegliedert.  

 

  

                                                           
26  Ein Konzept für Aufbau und Organisation einer klinisch-forensischen Ambulanz liegt vor. 
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3. Stellungnahme und Empfehlungen 
 

Die Gerichtsmedizin ist ein universitäres Fach; sie besteht aus einem breiten, inter-

disziplinär verknüpften Themenspektrum. Neben ihren unmittelbaren universitären 

Aufgaben in Wissenschaft, Forschung und Lehre hat sie einen umfassenden gesell-

schafts- und demokratiepolitischen Auftrag zu erfüllen. Eine funktionierende universi-

täre und damit von Politik, Justiz und Polizei unabhängige Gerichtsmedizin stellt eine 

wichtige Säule im Bereich der Rechtssicherheit dar. Damit sie diesen Auftrag erfüllen 

kann, benötigt sie die Bereitstellung von Ressourcen. Wissenschafts- und Gesund-

heitspolitik, Justiz und Universitätsleitungen müssen damit rechnen, dass die Ge-

richtsmedizin, wie viele andere Fachrichtungen einer Universität oder Einrichtungen 

des Bundes/einer Stadt nicht immer gewinnbringend agieren kann, um ihren Auftrag 

mit höchstmöglicher Qualität zu erfüllen. Nur unter dem Aspekt der Gewinnorientie-

rung kann eine universitäre Gerichtsmedizin nicht geführt werden. Unabhängig da-

von ist eine völlige Transparenz der Finanzflüsse selbstverständliche Voraussetzung. 

Die öffentliche Hand ist für die Finanzierung einer qualitativ hochwertigen, unabhän-

gigen universitären Gerichtsmedizin verantwortlich.  

Die universitäre Gerichtsmedizin muss universitär bleiben; bei einer Auslagerung in 

den sogenannten ‚freien Markt‘ oder bei Vernachlässigung der Aufgaben in For-

schung und Lehre zugunsten öffentlicher Aufträge kann eine an wissenschaftlichen 

Kriterien orientierte Qualitätssicherung nicht gewährleistet werden. Voraussetzung 

der Umsetzung der folgenden Empfehlungen ist somit ein politisches Bekenntnis von 

Wissenschaft, Justiz, Gesundheit, Inneres, Stadt/Land zur Sicherung der universitä-

ren Gerichtsmedizin.  

Die folgenden Empfehlungen des Wissenschaftsrates zielen darauf, die Gerichtsme-

dizin an Österreichs Universitäten wieder so zu verankern, wie es ihrem Selbstver-

ständnis, den Anforderungen der Rechtssicherheit und ihrem wissenschaftlichen Auf-

trag entspricht. 
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Wissenschaft, Forschung und Qualitätssicherung 

Vier gerichtsmedizinische Standorte sind für Österreich erforderlich; diese sollten 

bestehen bleiben. Die Verteilung der Forschungsschwerpunkte des Faches kann 

sich weiterhin an der bestehenden Expertise der vier Universitätsinstitute orientieren 

und sollte, bestehende Defizite jeweils beseitigt, ausgebaut werden. Die Gerichtsme-

dizin ist in den Entwicklungsplänen und Leistungsvereinbarungen entsprechend zu 

berücksichtigen; eine Profilschärfung kann im Zuge einer koordinierten Absprache 

zwischen den Instituten, den Universitätsleitungen, dem bmwfw und gegebenenfalls 

auch der Justiz geschehen: 
 

1. Für Wien müssen Justiz, Gesundheitsbehörden, Stadt Wien und MUW gemein-

sam zu einer Lösung der Obduktions- und Finanzierungsproblematik kommen. 

Unter dem Aspekt der Qualität von Versorgung, Ausbildung und Forschung müs-

sen die sanitätsbehördlichen Obduktionen am Institut durchgeführt und die ge-

richtlich angeordneten Obduktionen bei gegebener Indikation gesteigert werden. 

Die räumlichen Gegebenheiten sind – z.B. im Rahmen der bereits geplanten 

Campuslösung für die MUW – anzupassen. Empfohlen wird, die klassische mor-

phologische Forschung und die klinische Gerichtsmedizin, auch in Kombination 

mit Themen der Populationsgenetik, der Epidemiologie und vor allem aufgrund 

des Bedarfs der Justiz und der exzellenten technischen Ausstattung des Wiener 

Standortes, mit dem Thema Bildgebung auszubauen. Die Kooperation mit der 

Toxikologie ist nach der Ausgliederung dieses wichtigen Fachbereiches aktiv zu 

verstärken. Auf Grund der Situation als Ballungszentrum mit weiträumigem Ein-

zugsgebiet werden die Etablierung einer forensischen Ambulanz im AKH und die 

Ausweitung der Forschungs- und Lehrtätigkeiten zum Zwecke des Opferschutzes 

empfohlen. Dringend erforderlich erscheint neben der Klärung der finanziellen 

Verantwortung eine eindeutige Definition der Kooperationsformen zwischen dem 

Department für Gerichtsmedizin an der MUW, Sachverständigen und Auftragge-

bern am Standort Wien. 

2. Für Graz werden langfristig der Zusammenschluss der Gerichtsmedizin und des 

LBI-CFI unter dem Dach der MUG und unter einer Leitung empfohlen. Auch nach 

Auslaufen der Förderung des LBI-CFI sollten die Forschungsschwerpunkte in ei-

ner weiteren Stärkung der Bildgebung und dem Ausbau der klinischen Rechts-
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medizin liegen. Für Salzburg-Linz wird in der Forschung ein weiterer Ausbau der 

Toxikologie, für Innsbruck die Weiterführung der forensischen Genetik empfohlen. 

3. Nach Einschätzung des Wissenschaftsrates und der beigezogenen Gutachter 

sollten folgende aktuelle Themen bearbeitet werden:  

In der forensischen Genetik: prädiktive Marker (phänotypische Eigenschaften, 

geographische Herkunft), linear vererbte (haploide) Marker, Differenzierung von 

Geweben, Barcoding, New Generation Sequencing, Biostatistische Bewertung. 

In der Toxikologie: Pharmakogenetik forensisch relevanter Substanzen (in Ver-

bindung mit DNA-Technologien), Neue synthetische Drogen (Strukturaufklärung, 

Nachweismethodik, Quantifizierung), Metabolomics. 

In der Morphologie: Die Entwicklung von standardisierten Methoden der klini-

schen Rechtsmedizin, die verstärkte Nutzung der Methoden der Bildgebung, der 

plötzliche und unerwartete Tod ohne klares morphologisches Korrelat (z.B. aus 

kardialer Ursache in Verbindung mit DNA-Technologien), Identifikation und Al-

tersbestimmung. 

4. Die universitäre Gerichtsmedizin sollte in Zukunft als funktionale Einheit27

  

, beste-

hend aus der Forensischen Medizin, der Forensischen Chemie/Toxikologie (Phar-

makologie), der Forensischen Genetik und der klinischen Rechtsmedizin, gese-

hen werden, die einen offenen Zugang zu allen angrenzenden Fachgebieten 

pflegt: 

                                                           
27 Der Vorschlag des LBI-CFI dazu lautet, sogenannte „Kompetenzzentren der Rechtsmedizin“ einzu-

richten. Vgl. S. Kainz/E. Scheurer/P. J. Schick/R. Riener-Hofer, Standortbestimmung der Ge-
richtsmedizin in Österreich. Die Auswertung einer wissenschaftlichen Umfrage, Österreichische 
Richterzeitung 10 (2013), 213. 
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Abb. 1:   Der Leitung und seinem wissenschaftlichen Stab unterstehen die Bereiche Lehre, Forschung 
und Dienstleistung. In diesen drei Bereichen müssen jeweils alle vier Kernfächer einer mo-
dernen Gerichtsmedizin vertreten sein. Graphik: W. Bär/T. Bajanowski (2014). 

 

Diese Einheiten sollten – wenn nicht unter einem physischen Dach – jedenfalls unter 

demselben Qualitätsmanagement vereinigt sein. Für enge Kooperationsmöglichkei-

ten ist zu sorgen.  
 

Lehre und Nachwuchsförderung 

1. Die Gerichtsmedizin muss als Pflichtfach in der Lehre entsprechend dem von al-

len Medizinischen Universitäten unterzeichneten Kompetenzlevelkatalog für ärzt-

liche Fähigkeiten verankert sein.28

2. Die Ausbildungsstellen zum Facharzt für Gerichtsmedizin an den Medizinischen 

Universitäten müssen deutlich erhöht werden; nach aktuellem Stand werden in 

ganz Österreich lediglich sechs Fachärzte für Gerichtsmedizin ausgebildet. Für 

die Forschungsthemen der Gerichtsmedizin müssen interdisziplinäre Doktorats-

kollegs eingerichtet werden. Die universitären Weiterbildungsangebote für medi-

zinisches Personal, Tatortgruppen und Juristen müssen signifikant gesteigert 

 An jedem Standort sollten die Kernfächer der 

Gerichtsmedizin in ausreichender Stundenanzahl und relevanten ECTS angebo-

ten werden. Naheliegend ist die harmonisierte Verankerung von Kernmodulen im 

Medizincurriculum zur Verbesserung der forensischen Diagnosefähigkeit des ärzt-

lichen Nachwuchses. 

                                                           
28 Als Beispiel für eine entsprechende Verankerung der Gerichtsmedizin in der Lehre vgl. S. Longato/ 

W. Rabl, Spiralcurriculum Gerichtliche Medizin. These zur Erlangung des ‚Master of Medical Edu-
cation‘ (MME) der Universität Bern, Institut für Gerichtliche Medizin, Medizinische Universität 
Innsbruck, Innsbruck 2013. 
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werden. Ziel muss es sein, den Nachwuchs in Österreich (für Forschung, Lehre 

und Dienstleistung) exzellent und selbst auszubilden. 

3. Für den wissenschaftlichen Nachwuchs muss es eine klare Perspektive geben. 

Diese setzt eine dem Ausbildungsstand entsprechende Einbindung in sämtliche 

Tätigkeiten voraus, die für die Facharztanerkennung Voraussetzung sind. For-

schungsaktivitäten sollten gezielt gefördert werden, um die beruflichen Möglich-

keiten zu erweitern. Die wettbewerbsorientierte Drittmittelforschung ist an allen 

Standorten, vor allem in Wien, zu fördern. 

4. Eine gegenseitige Anerkennung von im deutschsprachigen Raum (DE, CH, A) 

erworbenen Facharzttiteln für Gerichtliche Medizin bzw. Rechtsmedizin ist im Ge-

gensatz zu den meisten klinischen Fächern nicht gegeben. Dies kann zu unüber-

windbaren Hürden und Verzögerungen bei der Nachbesetzung von Stellen füh-

ren. Eine Übernahme von in Deutschland oder der Schweiz ausgebildetem Per-

sonal würde helfen, die Nachwuchsproblematik in Österreich vorerst abzumildern. 

Die gegenseitige Anerkennung der Facharztausbildung sollte rasch angestrebt 

werden.  

5. Ein akademisches gerichtsmedizinisches Karrieremodell mit der Möglichkeit einer 

Schwerpunktsetzung in der Forschung sollte, unter Anerkennung von Lehre und 

Dienstleistung, etabliert werden.  

6. Fachärzte für Gerichtsmedizin werden für neue Berufsfelder benötigt, die für den 

Nachwuchs interessant sein könnten, z.B. für Erstbegutachtungen in einer foren-

sischen Ambulanz, für die ärztliche Erstdokumentation in Tatortgruppen, im Rah-

men amtsärztlicher Tätigkeiten. Die starke praktische Komponente ist wichtiger 

Impetus für die Wissenschaft. 
 

Dienstleistung und Finanzierung 

1. Zwingend erforderlich erscheint die konsequente Umsetzung der Institutsbeauf-

tragung und Dienstpflicht anstelle der nach wie vor gelebten Praxis der ad 

personam-Beauftragung privat tätiger Sachverständiger. Argumente, wonach die 

Unabhängigkeit des Sachverständigen nur durch eine Beauftragung privat tätiger 

Personen sicherzustellen sei, können hier nicht gelten. Aufgaben der universitä-

ren Qualitätssicherung, Ausbildung und Forschung können nur dann erfüllt wer-
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den, wenn Sektionen und Untersuchungen in einem institutionellen Rahmen er-

folgen.  

2. Die sanitätsbehördlichen Obduktionen müssen an den universitären gerichtsme-

dizinischen Instituten auch zum Zweck der Weiterentwicklung von Forschung und 

Lehre erfolgen. Speziell für Wien ist eine Wiederaufnahme der sanitätsbehördli-

chen Obduktionen durch das Department für Gerichtsmedizin dringend erforder-

lich. Ärzte anderer Fachrichtungen sind für das Erkennen gewaltsamer Todesfälle 

nicht qualifiziert; originäre Aufgaben der Gerichtsmedizin lassen sich ohne einen 

erheblichen Verlust an Qualität nicht an eine andere Fachrichtung übertragen.  

3. Für gerichtliche Obduktionen sollte analog zu Deutschland und der Schweiz ein 

gesetzlich vorgeschriebenes Vier-Augen-Prinzip eingeführt werden. Dies unter-

stützt die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses.   

4. Obduktionen außerhalb der Räumlichkeiten der Universitätsinstitute in Graz und 

Wien sollten auf das unbedingt notwendige Maß zurückgeführt werden. Geglie-

dert würde dadurch auch die Einbeziehung von Fällen in die Forschungs- und 

Ausbildungstätigkeiten.  

5. An allen Instituten sollten – soweit noch nicht vorhanden – Akkreditierungen an-

gestrebt werden. Dafür notwendige Mittel sind bereitzustellen. Die Akkreditierung 

sollte die Qualität und Angemessenheit der Abläufe langfristig sicherstellen und 

überprüfbar machen. 

6. Die Dienstleistungen gerichtsmedizinischer Institute durch außeruniversitäre Auf-

traggeber müssen adäquat erstattet werden: neben guten Arbeitsbedingungen ist 

ein Fach auch auf Grund angemessener Leistungsvergütung interessant. Vor-

aussetzung ist die Einigung aller Beteiligten auf ein Verrechnungsmodell für die 

Nutzung der universitären gerichtsmedizinischen Expertise im Rahmen von Sach-

verständigengutachten. In einem universitären Umfeld können Dienstleistungen 

gem. § 27 Universitätsgesetz abgewickelt werden. Ob das Gebührenanspruchs-

gesetz die immer differenzierteren und teureren Leistungen der Gerichtsmedizin 

(z.B. in der DNA-Analytik) abdecken kann, ist zu prüfen. Überlegungen zu einer 

Pauschalabgeltung, wie vom Rechnungshof vorgeschlagen, gegebenenfalls in 

Kombination mit einem Leistungspaket für außeruniversitäre Auftraggeber, sind 

ebenfalls zu prüfen. 
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7. Gebührenrückflüsse für geleistete Obduktionen und sonstige extern angeordnete 

Gutachten können nach einem internen Leistungsschlüssel aufgeteilt werden, 

gegebenenfalls über ein transparentes Prämiensystem. Damit entstehen Lei-

stungsanreize auch für den Nachwuchs; ein Teil des Geldes könnte selbstverwal-

tet für Institutsvorhaben in Form der LOM gewidmet werden. 

8. Die Verantwortung für die Gerichtsmedizin kann von einem einzigen Ressort, z.B. 

dem Wissenschaftsressort, übernommen werden. In Kooperationsverträgen mit 

anderen Ressorts lassen sich Fragen der Kostenübernahme und Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung regeln.  
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Datenübersicht der gerichtsmedizinischen Institute 

Publikationen der gerichtsmedizinischen Institute 

 
 
 

                                                           
29  Sämtliche Daten wurden von den Rektoraten der Medizinischen Universitäten übermittelt.  
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